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§ 110 ermöglicht die Anfertigung 
von Mutwillensstrafen, die, wenn man 
die häutige Einbringung von vornherein 
unbegründeter und aussichtsloser Üo-
kurse ins Auge fallt, die nur den Gegner 
aufzuhalten, «eine Banfiihnmg zu ver
zögern, ja selbst ihn zu schädigen be
stimmt sind, g e w i ß von heilsamer Wir
kung sein wild. 

Die i$ 113 und 114 bezwecken, 
den dem Amtsihurakter der baubehonl-
lichen Vertreter gesetzmäßig zukom-
m i! nde ii Schutz sicherzustellen und 
etwaigen Zweifeln, die gerade bei ihrer 
Stellung im Dieneto einer autouoiiieii 
Gemeinde nicht immer ausgeschlossen 
sind, /.u begegnen. 
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Fensterdetail am West
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